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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 

Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG  

(Amtsblatt der Europäischen Union L 257 vom 28.8.2014) 

Seite 79, Erwägungsgrund 45 

Anstatt: 

"Im Hinblick auf eine effiziente Einleitung des Verfahrens zur Aufnahme qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter und von ihnen erbrachter qualifizierter Vertrauensdienste in die 

Vertrauenslisten sollte bereits im Vorfeld ein Zusammenwirken möglicher künftiger qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter mit der zuständigen Aufsichtsstelle gefördert werden, um die gebotene 

Sorgfalt zu erleichtern, der zur Erbringung qualifizierter Vertrauensdienste führt." 

muss es heißen: 

"Im Hinblick auf eine effiziente Einleitung des Verfahrens zur Aufnahme qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter und von ihnen erbrachter qualifizierter Vertrauensdienste in die 

Vertrauenslisten sollte bereits im Vorfeld ein Zusammenwirken möglicher künftiger qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter mit der zuständigen Aufsichtsstelle gefördert werden, um die gebotene 

Sorgfalt zu erleichtern, die zur Erbringung qualifizierter Vertrauensdienste führt." 
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Seite 88, Artikel 7 Buchstabe f Absatz 2 

Anstatt: 

"Für vertrauende Beteiligte, die keine öffentlichen Stellen sind, kann der notifizierende 

Mitgliedstaat Bedingungen für den Zugang zu dieser Authentifizierung festlegen. Die 

grenzüberschreitende Authentifizierung sollte gebührenfrei sein, wenn sie in Bezug auf einen 

Online-Dienst erfolgt, der von einer öffentlichen Stelle erbracht wird." 

muss es heißen: 

"Für vertrauende Beteiligte, die keine öffentlichen Stellen sind, kann der notifizierende 

Mitgliedstaat Bedingungen für den Zugang zu dieser Authentifizierung festlegen. Die 

grenzüberschreitende Authentifizierung ist gebührenfrei, wenn sie in Bezug auf einen Online-

Dienst erfolgt, der von einer öffentlichen Stelle erbracht wird." 
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